
 

Amt Barnim-Oderbruch  

Gemeinde Neutrebbin 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G 

 

Die Gemeindevertretung Neutrebbin hat folgende Beschlüsse gefasst: 

 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Neutrebbin vom 27.02.2014: 

 

 

Beschluss Nr: GV Ntr/20140227/N17 

 

 Beschluss: 

Die Gemeindevertretung Neutrebbin beschließt den Verkauf des unbebauten Grundstücks in 

der 

 

Gemarkung Wuschewier 

Flur 2  Flurstück 212 – 612 m² Verkaufsfläche 612 m²  - GBl. 316 

 

an   Frau Marion Butschke 

  Am Strom 5 

  15320 Neutrebbin OT Wuschewier 

 

zum Verkaufspreis in Höhe von 500,-- Euro – vorbehaltlich der Zustimmung der 

Kommunalaufsicht. Das Grundstück befindet sich in Kommunaleigentum der Gemeinde 

Neutrebbin. Die Entbehrlichkeit des Grundstücks wird von der Gemeindevertretung 

festgestellt. Alle Kosten, die in Verbindung mit dem Kaufvertrag entstehen, sind vom 

Erwerber zu tragen. Der Kaufpreis ist innerhalb von 6 Wochen nach Vertragsabschluss zu 

Zahlung fällig. Der Besitzübergang erfolgt wie es steht und liegt mit dem 1. des Monats der 

auf die vollständige Kaufpreiszahlung fällt.   

 

 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:      13        davon anwesend: 11 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:  4          Dagegen:  6        Enthaltung: 1 

 
 

 

Beschluss Nr: GV Ntr/20140227/N18 

 

 Beschluss: 

Die Gemeindevertretung Neutrebbin gestattet dem Sportverein Hertha 23 Neutrebbin 

e.V. die Aufstellung eines Container-Gebäudes auf dem Sportplatz im Ortsteil 

Alttrebbin auf Grundlage des anhängenden Bauerlaubnisvertrages. Der Amtsdirektor 

und der ehrenamtliche Bürgermeister werden zur Unterzeichnung ermächtigt. 

 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:    13          davon anwesend:  



 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:  

Abstimmungsergebnis:     Dafür:           Dagegen:           Enthaltung:  
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